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• Auch die Polykrise in und um Europa hat offenbar die traditionellen res-
sort- und parteipolitischen Egoismen und Opportunitätserwägungen in 
der aktuellen Koalition nicht überwinden können: Ein Nationaler Sicher-
heitsrat mit ressortübergreifender Beratungs- und Koordinierungskompe-
tenz ist ungeachtet aller Zeitenwende-Rhetorik erneut gescheitert.  

• Notwendige sachliche Grundlage für ein nunmehr wie auch immer zu 
koordinierendes Regierungshandeln in Fragen von gesamtstaatlicher Re-
levanz bleibt jedoch unverändert ein auf Kabinettsebene zeitgerecht ab-
rufbares umfassendes Lageverständnis.  

• Entscheidende praktische Voraussetzung hierfür ist eine robuste Befähi-
gung der Bundesregierung zu kompetenter, dynamischer und resilienter 
Lagefeststellung und Lagebeurteilung. 

• Diese Lagekompetenz muss themen- und ressortübergreifend innerhalb 
einer Arbeitsstruktur in Umsetzung eines „all sources“-Ansatzes mit ho-
hen Anforderungen an spezifische Fach- und Sachkunde sowie analyti-
sche Syntheseleistung organisiert werden.  

• Die jeweiligen Arbeitsergebnisse müssen in Zeitgerechtigkeit, Form, In-
halt und Qualität eine maßgebliche Grundlage und Orientierung für die 
Beratungen und Entscheidungen der Bundesregierung bilden können.  

• Für die Organisation dieser Lagearbeit bietet sich immer noch eine im 
Bundeskanzleramt zusammenzustellende Arbeitseinheit an, die Sitzun-
gen des Bundeskabinetts und / oder der wöchentlichen ND-Lagebespre-
chung als Gesamtlage-/Analysezentrum (GAZ) mit umfassender, 
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ressortübergreifend abgestützter Lagefeststellung und Lagebeurteilung 
vorbereitet.  

• Das Bundeskanzleramt bietet hierfür mit seinen Spiegelreferaten für alle 
Ressorts und dem ihm nachgeordneten Bundesnachrichtendienst eine 
grundsätzlich geeignete strukturelle Grundlage.  

 
 

 

„Zeitenwende“ in der Sicherheitspolitik? 

Die erneute Aufgabe des Projekts eines Nationalen Sicherheitsrats verdeutlicht wieder einmal 
die historisch wie politik- und gesellschaftswissenschaftlich wenig überraschende Tatsache, 
dass sich über Jahrzehnte verfestigte politische Identitäten, Interessen- und Opportunitätserwä-
gungen auch unter erheblichem äußerem Handlungsdruck nicht oder eben nur auf längere Sicht 
und in mehreren Etappen überwinden lassen1.  

An der ebenso offenkundigen, dringlichen und allseits fachlich übereinstimmend konstatierten 
Notwendigkeit einer Neustrukturierung gesamtstaatlicher Entscheidungsprozesse hat sich je-
doch in der Sache nichts geändert. Dies gilt insbesondere auch für den Umstand, dass der in-
zwischen allseits etablierte Sicherheitsbegriff eben nicht nur den Zuständigkeiten von Außen- 
und Verteidigungspolitik zuzuordnen ist, sondern essentielle Belange weiterer Ressorts wie der 
Bundesministerien des Inneren, der Entwicklungszusammenarbeit, der Finanzen, der Wirt-
schaft, der Umwelt und der Gesundheit einbezieht, ganz abgesehen von den föderalen Dimen-
sionen der inneren- und Versorgungssicherheit. Wie nun entsprechende Entscheidungsprozesse 
unter Federführung des Auswärtigen Amtes zu koordinieren und einer zeitgerechten, im Kri-
senfall auch hochdynamischen Kabinettsentscheidung und darauf aufbauendem koordinierten 
ressortübergreifenden Handeln in Bund und Ländern zuzuführen sein sollen, bleibt bis auf Wei-
teres ein gut gehütetes Geheimnis der aktuellen Koalitionsregierung2. 

Dessen ungeachtet besteht jedoch unverändert erheblicher Handlungsbedarf, aber auch Hand-
lungsspielraum auf der vorgelagerten Ebene von Lagefeststellung und Lagebeurteilung, ohne 
die fundierte und verantwortbare komplexe Entscheidungen nur schwer zu leisten sind.  

 
1 Der GKND hat den wenig zielführenden Diskussions- und Entscheidungsprozess seit 2019 kontinuierlich aus der 
Perspektive der für Entscheidungen konstitutiven Lagefeststellungs- und Lagebeurteilungskompetenz begleitet 
und kommentiert. Vgl. hierzu die vielfachen Einträge unter https://www.gknd.org/papiere.html, zuletzt noch 
„Nationale Sicherheitsstrategie zwischen Ressortprinzip und gesamtstaatlicher Aufgabenwahrnehmung“, An-
merkungen zur aktuellen Diskussion um die Erarbeitung der ersten Nationalen Sicherheitsstrategie, Stellung-
nahme des GKND e. V., 05.01.2023 (Link). Die hier getroffenen Feststellungen und Überlegungen führen die be-
reits am 22.09.2021 zur Diskussion gestellten Ausführungen unter den nunmehr obwaltenden Umständen weiter 
(vgl. Zur Diskussion über einen Nationalen Sicherheitsrat: Integrierte Lagekompetenz für integrierte sicherheits-
politische Entscheidungsprozesse. Stellungnahme des GKND zum Vorschlag eines Nationalen Sicherheitsrats für 
Deutschland, 22. September 2021 (Link). 
2 Zur allgemeinen Ratlosigkeit: Na�onaler Sicherheitsrat. Mach�rage in der Bundesregierung. Wie Kompetenzge-
rangel einen Na�onalen Sicherheitsrat verhinderte. (Tagesspiegel, 17.03.2023); FDP und Union kri�sieren Absage 
an na�onalen Sicherheitsrat. Die Ampel-Entscheidung gegen einen neuen Sicherheitsrat steht in der Kri�k. Die 
Union bemängelt "Handlungsunfähigkeit", die FDP zeigt sich entäuscht. (ZEIT, 11.03.2023)  

https://www.gknd.org/papiere.html
https://www.gknd.org/papiere.html
https://www.gknd.org/papiere.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/keiner-will-macht-abgeben-wer-hat-gewonnen-im-streit-um-den-nationalen-sicherheitsrat-9512978.html
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2023-03/sicherheitspolitik-nationaler-sicherheitsrat-kritik-fdp-cdu
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Gesamtlage als Grundlage für komplexe Entscheidungsfindung  

Das Hauptaugenmerk der Diskussion um einen Sicherheitsrat hatte sich – wie dies traditionell 
in Deutschland der Fall ist – auf die Koordination operativen politischen Handelns, gerichtet. 
Allenfalls inzidenter wurde auch einmal dessen zwingend notwendige Voraussetzung unter 
dem eher abwertend wirkenden unspezifischen Begriff „Unterbau“ erwähnt: Eine ebenso ress-
ortübergreifende, dynamischen und komplexen Entwicklungen standhaltende, nach Möglich-
keit diesen sogar vorausschauend begegnende Gesamtlagefeststellung und Lagebeurteilung3 
zu den jeweils in Frage stehenden Handlungsfeldern und Herausforderungen.  

Lagefeststellung und -beurteilung erfolgt bisher in Deutschland vor dem Hintergrund eines aus-
geprägten föderalen Systems wie des Ressortprinzips innerhalb der Bundesregierung überwie-
gend in eigenständiger Kompetenzwahrnehmung von Bundes- und Landesressorts wie Behör-
den, und damit bereits dem Grunde nach in Form, Verfahren, Zielsetzung und organisatorischer 
Einbindung disparat. Die jeweiligen Ergebnisse werden überwiegend erst auf der politischen 
Entscheidungsebene als „Hausmeinung“ in einen vornehmlich (partei)-politisch-operativen 
Abstimmungsprozess eingeführt.  

Dieser Sachverhalt manifestiert sich unmissverständlich in der Vielzahl unterschiedlicher, je-
weils innerhalb von Ressort- und Behördengrenzen eingerichteter und allenfalls innerhalb die-
ser integrierter und vernetzter Lagezentren. Kommunikation zwischen diesen ist nicht a priori 
ausgeschlossen; eine Konzertierung ihrer Arbeit oder gar eine Aggregierung und zentrale Be-
wertung ihrer Ergebnisse finden jedoch allein schon aufgrund der Tatsache nicht statt, dass 
hierfür keine ressort- oder behördenübergreifenden Strukturen und Sachleitungskompetenzen 
vorgesehen sind.  

Ein Ende 2019 unternommener später Versuch zur Etablierung eines ressortübergreifend kon-
zipierten, in erster Linie der Unterstützung des Bundeskanzleramtes, genauer gesagt von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel, dienenden außen- und sicherheitspolitischen Lage- und Analyse-
zentrums der Bundesregierung (sic!) endete ungeachtet aller Ansätze zur Gesamtlagebetrach-
tung letztlich als eine, allseits allenfalls widerwillig unterstützte und mit Blick auf das Ende der 
Legislaturperiode im Sommer 2021 stillschweigend wieder abgeschaffte Struktur (041) im 
Auswärtigen Amt 4.  

Das immer wieder gerne als Beispiel für Ressort- und Bund-Ländergrenzen transzendierende 
Strukturen angeführte Gemeinsame Terrorabwehrzentrum (GTAZ)5 erweist sich bei näherer 
Betrachtung als horizontal organisierter Rahmen für einen Informationsaustausch nach Maß-
gabe der jeweiligen fachlichen, rechtlichen und nicht zuletzt auch hauspolitischen Interessen, 

 
3 Zur Grunderfordernissen und Grundbegriffen der militärischen wie zivilen Stabsarbeit, so auch zu Lagefeststel-
lung und Lagebeurteilung, vgl. umfassend Gesine Hofinger und Rudi Heimann (Hrsg.), Handbuch Stabsarbeit. 
Führungs- und Krisenstäbe in Einsatzorganisationen, Behörden und Unternehmen, Springer Verlag 2016, insbe-
sondere die Kapitel zu Führen und Entscheiden im Stab ab S. 79 
4 Zeitenwende – Wendezeiten. Sonderausgabe des Munich Security Report zur deutschen Außen- und Sicher-
heitspolitik, Oktober 2020, Kapitel 6 Entscheidungssystem. Berliner Disharmoniker, S. 147-162, 159; vgl. zum 
Referat 041 auch: Warum die FDP einen Nationalen Sicherheitsrat will, Spiegel, 29.10.2021 (Link)  
5 Bundeskriminalamt: Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ), (Link)  

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/die-fdp-will-einen-nationalen-sicherheitsrat-was-bringt-das-a-3cdaace7-be0e-4f44-86cf-4e9b6f8ed37c
https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Kooperationen/GTAZ/gtaz_node.html
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nicht jedoch als eine Struktur zur verbindlichen gemeinsamen Lagefeststellung und -beurtei-
lung terroristischer Gefährdungslagen als Grundlage für koordiniertes operatives Vorgehen6.  

Die Grenzen eines solchen fragmentierten Ansatzes und Vorgehens sind mittlerweile hinläng-
lich bekannt und sollten mit einer entsprechenden ressort- und behördenübergreifenden Struk-
tur überwunden werden. 7 

Gesamtlagefeststellung und Lagebeurteilung sind sachlogisch eine ressortübergreifende Auf-
gabe, die einen gemeinsamen fachlichen – und nicht politischen – Ansatz der unterschiedlichen 
Ressourcen und Kompetenzen erfordert: Gesamtlagefeststellung und Lagebeurteilung dürfen 
nicht Verhandlungssache zwischen partei- und hauspolitisch geprägten Ressorts sein. Der Streit 
um die besten Lösungen darf nicht bereits auf der vorgelagerten Ebene der kognitiven Erfas-
sung und Bewertung komplexer Realität beginnen. Haus- und Parteiinteressen haben nötigen-
falls ihren Platz im Ringen um politische Handlungsansätze und Alternativen, dies aber auf der 
Grundlage zuvor rein sach- und problemorientiert definierter und weiter verfolgter Sachver-
halte.  

 

Ein Blick zu Freunden und Verbündeten 

Wie so oft, gibt hier ein Blick über die Grenzen erste Anhaltspunkte für die Entwicklung ge-
eigneter Strukturen. Staaten wie die USA und Großbritannien, die sich traditionell als eigen-
ständige sicherheitspolitische Akteure im internationalen Maßstab verstehen, verfügen mit der 
Institution eines Nationalen Sicherheitsrats (White House National Security Council, UK Nati-
onal Security Council Cabinet Office) seit langem über derartige Gremien, einschließlich der 
diesen zugeordneten Analysekapazitäten wie der „Joint Intelligence Organization (JIO)“ des 
Cabinet Office in London und dem „Office of the Director of National Intelligence (ODNI)“ in 
Washington. Ihr Zweck und ihre Funktionalität sind offensichtlich: Sie dienen als spezifische 
Instanz der Exekutive in Politikfeldern, in denen ebenso komplexe wie dringliche und schwer-
wiegende Herausforderungen der inneren und/oder äußeren Sicherheit einer gesamtstaatlich 
koordinierten sach- und zeitgerechten Behandlung und Entscheidung zugeführt werden sollen. 
Mit seiner Integrated Review 20218 ist Großbritannien hier noch einen Schritt weiter gegangen 
und schickt sich an, zum Vorbild für weitergehende amerikanische Reformbestrebungen in der 
nationalen Sicherheitsarchitektur zu werden9. Auch Frankreich hat seit langem eine nationale 
Sicherheitsarchitektur mit einem dem Premierminister direkt unterstellten Secrétariat général 

 
6Zur Diskussion:  Kampf gegen islamistischen Terror: Wo steht Deutschland? Politischer und religiöser Extremis-
mus bedrohen die Demokratie. Polizei und Geheimdienste halten dagegen. Für militanten Islamismus ist das 
Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum zuständig. Aber das steht in der Kritik. (DW, 20.02.2022) 
7 S. zusammenfassend mit weiteren Hinweisen: Nationale Sicherheitsstrategie zwischen Ressortprinzip und ge-
samtstaatlicher Aufgabenwahrnehmung. Anmerkungen zur aktuellen Diskussion um die Erarbeitung der ersten 
Nationalen Sicherheitsstrategie. Stellungnahme des GKND e. V., 05.01.2023 (Link)  
8Global Britain in a competitive age. The Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Pol-
icy, March 2021, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ attach-
ment_data/file/969402/The_Integrated_Review_of_Security__Defence__Development_and_Foreign_Pol-
icy.pdf  
9 Atlantic Council: What the US can learn from the UK about strategic reviews? https://www.atlanticcouncil.org/ 
blogs/new-atlanticist/what-the-us-can-learn-from-the-uk-about-strategic-reviews/  

https://www.dw.com/de/kampf-gegen-islamistischen-terror-wo-steht-deutschland/a-62534514
https://www.gknd.org/papiere.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/%20attachment_data/file/969402/The_Integrated_Review_of_Security__Defence__Development_and_Foreign_Policy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/%20attachment_data/file/969402/The_Integrated_Review_of_Security__Defence__Development_and_Foreign_Policy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/%20attachment_data/file/969402/The_Integrated_Review_of_Security__Defence__Development_and_Foreign_Policy.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/%20blogs/new-atlanticist/what-the-us-can-learn-from-the-uk-about-strategic-reviews/
https://www.atlanticcouncil.org/%20blogs/new-atlanticist/what-the-us-can-learn-from-the-uk-about-strategic-reviews/
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de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN)10 und dem diesem vorgesetzten präsidialen 
Conseil de défense et de sécurité nationale (CSDN) auf Ministerebene mit seinerseits spezifi-
schen Formaten unter Beiziehung der Chefs der Nachrichtendienste und des Nachrichtendienst-
koordinators. 11  

Die Beispiele USA, Großbritannien und Frankreich verdeutlichen, dass Entscheidungen zu 
komplexen sicherheitspolitischen Herausforderungen nicht in einem ressortübergreifenden ad-
hoc-Rahmen getroffen werden können. Grundvoraussetzung für zeit- und sachgerechte Hand-
lungs- und Reaktionsfähigkeit ist vielmehr eine vorausschauende, gegebenenfalls auch reakti-
onsstarke systematische und fundierte Befassung mit Herausforderungen für die innere und äu-
ßere Sicherheit. Politische Entscheidungsgremien müssen damit zuverlässig auf einen Unterbau 
zurückgreifen können, der die beratungs- und entscheidungsbegründenden Unterlagen zu er-
stellen und in geeigneter Form zeitgerecht vorzulegen hat. Angesichts der im Zeitalter des „Glo-
bal Village“ und Cyber-Raums exponentiell gewachsenen Dynamik und Wirkungsmacht auch 
geographisch peripherer Lageentwicklungen sind an die Präsenz, Stabilität und Leistungsfähig-
keit derartiger Strukturen besondere Anforderungen zu stellen.  

 

Ein Blick nach Brüssel zur EU 

Auch in der Europäischen Union sind Elemente einer solchen vernetzten Lagefeststellung und 
-beurteilung bereits seit 2002 schrittweise von den Mitgliedstaaten geschaffen worden und ha-
ben sich seither zu einer funktionalen Struktur, der zivil-militärischen „Single Intelligence Ana-
lysis Capacity (SIAC)“, entwickelt12. Das zivile „Intelligence Analysis and Situation Centre 
(INTCEN)“ und das militärische „Intelligence Directorate“ des Europäischen Militärstabes 
(EUMS.INT) erstellen für die EU-Institutionen Lageberichte und -analysen zu entscheidungs-
relevanten Fragen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik wie der gemeinschaftlichen 
Sicherheitsgewährleistung angesichts terroristischer und hybrider Bedrohungen. EU INTCEN 
und EUMS.INT sind eng mit den Konsultations- und Entscheidungsstrukturen der EU verbun-
den; zugleich können sie auf ein breites Spektrum freiwillig unterstützender ziviler und militä-
rischer Nachrichten- und Sicherheitsdienste zurückgreifen, die Fachpersonal ebenso wie Ex-
pertise zur Verfügung stellen. Bei aller Notwendigkeit einer konsequenten Weiterentwicklung 
und Optimierung im Detail könnten auch die mit der „Single Intelligence Analysis Capacity“ 
gewonnenen Erfahrungen bereits als Anhaltspunkte für Strukturentwicklungen im Bereich der 
Lagearbeit herangezogen werden. Dies ist umso bedeutender, als ja auch in den EU-Institutio-
nen, ganz wie im deutschen Regierungsgeschehen, eine Vielzahl verschiedener, nicht selten 
auch rivalisierender Entscheidungsgremien in Rat, Kommission und EEAS auf die Lagearbeit 

 
10 http://www.sgdsn.gouv.fr/  
11 https://www.elysee.fr/la-presidence/le-conseil-de-defense-et-de-securite-nationale  
12 Conrad, Gerhard, Lessons learned and to be learned: The Case of the European Union, in: Meyer, Christoph, 
Michael S. Goodman, Aviva Guttmann, Nikki Ikani (eds.), Learning Lessons from an Era of Surprise: Estimative 
Intelligence in Foreign Policy-Making of the UK, Germany and the EU, Edinburgh University Press, December 
2022; idem, Situational Awareness for EU Decision Making: The Next Decade, in: European Foreign Affairs Review 
(EFAR) 26 No. 1, 2021, S. 55-70; idem, Europäische Nachrichtendienstkooperation – Entwicklungen, Erwartungen 
und Perspektiven, in: Jan Hendrik Dietrich, Klaus Ferdinand Gärditz, et. al., Reform der Nachrichtendienste 
zwischen Vergesetzlichung und Internationalisierung, Tübingen 2019 

http://www.sgdsn.gouv.fr/
https://www.elysee.fr/la-presidence/le-conseil-de-defense-et-de-securite-nationale
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von SIAC zurückgreifen kann und dies auch tut. Wie so oft, muss das Rad auch hier nicht noch 
einmal völlig neu erfunden werden. 

 

Aufbau ressortübergreifender Strukturen für Lagefeststellung und Lagebeurteilung  

Eine Grundvoraussetzung für fundierte gesamtstaatliche Entscheidungsfindung und verantwor-
tungsvolles Handeln im Wissen um Ursachen und Konsequenzen ist damit eine leistungsstarke 
vorgelagerte Gesamtlagefeststellung und –beurteilung, die auch imstande und mandatiert sein 
muss, die Implikationen für das jeweilige nationale oder – wie im Fall der EU –  gemeinschaft-
liche Interesse zu berücksichtigen. Sicherheit ist in hohem Maße multikausal und interdepen-
dent. Sie umfasst  internationale wie nationale, externe wie interne, wirtschaftliche, zivilgesell-
schaftliche, ökologische wie militärische und technisch-wissenschaftliche Dimensionen, denen 
Daseinsvorsorge und Sicherheitsgewährleistung Rechnung zu tragen haben.  

Die der Bundesregierung zuarbeitende Lage- und Analysefunktion wird dem gemäß thematisch 
breit aufzustellen sein und über eine hohe fachliche und politische Deutungskompetenz verfü-
gen müssen. Fachkompetenz basiert auf abrufbarer Expertise in Ressorts, Nachrichtendiensten 
und Wissenschaft; politische Deutungskompetenz entsteht in enger Anbindung an die politische 
Entscheidungsebene auf nationaler oder gemeinschaftlicher Ebene.  

Ein Gesamtlage- und Analysezentrum wird mithin an der Schnittstelle zwischen beiden Berei-
chen anzusiedeln und auf Fach- wie Leitungsebene adäquat zu besetzen sein.  

Ein regulärer direkter Zugang der Leitung dieses Zentrums zur politischen Entscheidungsebene 
und eine Partizipation an den  Entscheidungsprozessen sind daher essentiell. Es ist kein Zufall, 
dass der DNI in den USA und der Chief JIO in Großbritannien Kabinettrang haben.  

Ein Gesamtlage- und Analysezentrum verfügt notwendig über eine breite und leistungsstarke 
Basis in den zuständigen Ressorts und Diensten, aus denen Personal abgeordnet und Expertise 
bereit gestellt werden.  

Das Zentrum muss in der Lage sein, den Entscheidungsträgern fundierte Analysen zeitgerecht 
und damit notfalls in 24/7-Arbeitsabläufen vorzulegen. Angesichts der im Cyber-Zeitalter ex-
ponentiell gewachsenen Dynamik und Wirkungsmacht von Risiken und Gefahrenlagen müssen 
derartige Strukturen in besonderem Maße stabil, urteilssicher und leistungsstark sein. Das er-
fordert fachlich wie methodisch hochqualifiziertes Personal in sachgerechter Zahl und in stabi-
len, zugleich aber auch flexiblen Organisationszusammenhängen.   

Ein Lage- und Analysezentrum muss damit über verbindlich geregelte, verlässliche breite und 
leistungsstarke Unterstützung in den zuständigen Ressorts und Behörden verfügen, aus denen 
dauerhaft Personal abgeordnet und Expertise zur Verfügung gestellt werden. Wichtig ist in die-
sem Zusammenhang zu betonen, dass es hier um die zeitgerechte Bereitstellung von interdis-
ziplinär produzierter integrierter Lagefeststellung und Lageanalyse geht, nicht um die un-
kommentierte Zusammenstellung und Weiterleitung von Informationen. Diese wird bereits 
heute in verschiedenen Lagezentren mit 24/7-Kapazität geleistet, hat jedoch nichts mit Infor-
mationsverdichtung und Analyse zur Unterstützung dynamischer Entscheidungsprozesse zu 
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tun. Fachlich fundierte Lagefeststellung und -beurteilung müssen mit der Dynamik von Bedro-
hungen Schritt halten können, wenn sie entscheidungsrelevant sein sollen. Eine 24/7-fähige 
eigenständige ressortübergreifende Analysekapazität ist daher erforderlich, zieht jedoch not-
wendig einen angemessenen Personalansatz und eine adäquate Aufbauorganisation nach sich.  

Mit der organisatorischen Anbindung an die bestehenden Entscheidungsstrukturen und -pro-
zesse muss wiederum eine Ablauforganisation und technische Infrastruktur einhergehen, die 
zeitnahe Auftragssteuerung ebenso sicherstellt wie eine verzugslose, krisenfeste, sichere und 
nötigenfalls eigeninitiative Kommunikation der entscheidungsrelevanten Informationen und 
Analyseergebnisse in der erforderlichen Verdichtung, Klarheit und Prägnanz in Aussage und 
Bewertung an politische Entscheidungsträger. Größtmögliche räumliche, personelle und orga-
nisatorische Nähe dieser Unterstützungselemente zur Kabinettsebene bei gleichzeitiger fachli-
cher Autonomie in Lagefeststellung und Beurteilung ist mithin eine wesentliche Rahmenbedin-
gung für eine erfolgreiche, sach- und zeitgerechte Beratungsleistung.  

 

Praktischer Ansatz: Ein Gesamtlage- und Analysezentrum (GAZ) im Bundeskanzleramt  

Nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge kommen als Ausgangsunkt und Basis für diese zu-
sammenführende Lagefeststellung und Lagebeurteilung letztlich nur die im Bundeskanzleramt 
vorhandenen Strukturen in Betracht. In seinen Abteilungen und Referaten spiegelt es bekannt-
lich die Ressorts der Bundesregierung wider13. Darüber hinaus untersteht dem Chef Bundes-
kanzleramt der Bundesnachrichtendienst in fachlicher wie dienstlicher Hinsicht.  

Es sollte mithin im Bereich des Möglichen und in der Sachleitungskompetenz des Chefs/Bun-
deskanzleramt liegen, auf der Grundlage dieser bereits vorhandenen ressortübergreifenden Ka-
pazitäten und der Weiterentwicklung bisheriger Arbeitsabläufe in Vorbereitung der wöchentli-
chen sogenannten „nachrichtendienstlichen Lagebesprechungen auf Staatssekretärsebene (ND-
Lage) eine breit aufgestellte Stabsstruktur zur Unterstützung der Kabinettsarbeit mit zeitgerech-
ter Information und Gesamtlageanalyse zu entwickeln, die den oben aufgeführten Parametern 
entspricht. Im Grunde könnte hier ein ressortübergreifendes Gesamtlage- und Analysezentrum 
(GAZ) in Analogie und Weiterentwicklung des ehemaligen Referats 041 (Lage- und Analyse-
zentrum/LAZ) im Auswärtigen Amt (2020 – 2021) geschaffen werden14, nunmehr mit einem 
klaren, breit angelegten Mandat, robusten Strukturen und leistungsfähigen Arbeitsabläufen. 

Für den GKND-Vorstand 

 

Dr. Gerhard Conrad  

 
13 Vgl. hierzu https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/bundeskanzleramt; zur Konzeption 
der Spiegelreferate s. Busse | Hofmann, Bundeskanzleramt und Bundesregierung, Handbuch für Wissenschaft 
und Praxis, 8. aktualisierte und erweiterte Auflage, 2022 (https://www.nomos-shop.de/nomos/titel/bundes-
kanzleramt-und-bundesregierung-id-105878/)  
14 S. oben Fn. 4 
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